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Selbstvergewisserung« (71–228, Zitat 97) und ent-

wickelt an ihr seine elf Kriterien.

In Teil III, in dessen Zeithorizont die Produk-

tion der Heiligenviten fällt, wird deren Zustande-

kommen im »reformorientierten Milieu« unter-
sucht (dazu der Katalog 307–344). Bruhn geht es 

um Querbezüge sowie um den zeitgenössischen 

Diskurs über die genannten elf Kriterien innerhalb 

des Korpus. Insgesamt werden gemäß den Krite-

rien des Verfassers sieben Viten ausgewertet, was 

hier nicht einzeln nachvollzogen werden kann. 

Was auch dem Leser auffiel, fasst der Verfasser 

folgendermaßen zusammen: »Die Vorstellung der 

einzelnen Texte hat dabei ergeben, dass personelle 
und institutionelle Netzwerke aufgrund der viel-

fach deutlich später einsetzenden handschrift-

lichen Überlieferung der Viten sowie der häufig 

nicht gesicherten Identität ihrer Autoren nur be-

dingt tauglich sind, die Produktion und Rezeption 

der Werke zu verorten« (344). Daher muss Bruhn 

in der Regel vermuten, dass sich die Vitenschreiber 

an kleinere Gruppen der entschlossenen Reformer 
richtete, an Konvente oder eben Wertegemein-

schaften, auch wenn die Verbreitung ihrer Schrif-

ten nur minimal oder recht umfangreich ausge-

fallen ist. Bemerkenswert ist allemal, dass sich 

angelsächsische Protagonisten der Reform in meh-

reren Fällen an Autoren aus dem Westfrankenreich 

mit der Bitte wandten, Viten anzufertigen bezie-

hungsweise zu überarbeiten: Lantfred und Abbo 

von Fleury, der anonyme Verfasser B. der Vita 

Dunstans sowie Adelard (310 f., 314–318, 326 

und 331 f.).

Derartige Netzwerke sowie die »intertextuelle 

Perspektivierung der Werke« und deren »Diskurs-
zusammenhang« werfen Schlaglichter auf die Wer-

tegemeinschaften, auch wenn »Erkenntnistheore-

tische Ansprüche […] mit diesen Identifikationen 

indes nicht verbunden beziehungsweise [nur] hy-

pothetisch formuliert« werden könnten (344).

Das Buch von Stephan Bruhn bietet scharfsich-

tige Einblicke in die während der beiden Reform-

phasen der angelsächsischen Kirche entstandenen 

Vitenliteratur, was vor allem mittels der »deep 
lecture« der Quellen, ihres Verhältnisses zueinan-

der und innerhalb des gewählten gattungsspezifi-

schen Korpus sowie den vergleichenden Analysen 

mittels der elf Kriterien erreicht worden ist. Inwie-

weit die dafür entwickelte Methode der Suche 

nach den Wertegemeinschaften im Sinne einer 

Identifizierung von Akteuren beziehungsweise de-

ren Wirkungen als epistemische Gruppen tragfä-
hige Ergebnisse dazu liefert, wurde vom Verfasser 

in angenehm aufrichtiger Weise selbst ab und an 

hinterfragt. Da sich auch der Rezensent mit derar-

tigen epistemologischen Fragen beschäftigt, weiß 

er um diese Schwierigkeiten. Wie es sich Stephan 

Bruhn in seinem Teil IV wünscht, sollten weitere 

Forschungen von seinem Buch inspiriert sein.
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Das tintenklecksende Säkulum*

Die grundlegenden Unterschiede zwischen 
einem mündlichen und einem schriftlichen 

Gerichtsverfahren gehören zu den klassischen 

Themen der Rechtsgeschichte. Die Ablösung des 

ungelehrten mündlichen Prozesses durch das 

sprichwörtliche »Quod non est in actis non est in 

mundo« ist als solche gut bekannt. Auch das 
Frankfurter Max-Planck-Institut hat hierzu bereits 

einen Band mit dem schönen Titel »Als die Welt in 

die Akten kam« vorgelegt.1 Das »Netzwerk Reichs-

gerichtsbarkeit« wendet sich in der »bibliothek 

altes Reich« abermals dem Gegenstand zu. Wie 
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die Herausgeber zu Recht betonen, lassen sich in 

der Vormoderne schriftliche oder mündliche Ge-

richtsverfahren in ihrer Reinform nur selten fest-

machen (12–13). In der Tat: Zum einen gab es 

Protokollbücher mündlicher Verhandlungen, zum 
anderen oftmals mündliche Rezesse bei der Über-

gabe anwaltlicher Schriftsätze an die Richterbank. 

Hier muss man freilich genau im Blick behalten, 

wovon der jeweilige Verfahrenstyp im Kern ab-

hängt. So betont etwa Eva Ortlieb durchaus zu-

treffend, dass die Mitglieder des Reichshofrats ihre 

schriftlichen Relationen im Kollegium verlasen 

und diskutierten (362–363). Dennoch handelt es 

sich zumindest aus rechtshistorischer Sicht nicht 
um ein gemischt schriftlich-mündliches Verfahren. 

Entscheidend für die Einordnung sind nämlich die 

sog. Prozesshandlungen der Parteien, nicht die 

internen Beratungen des Gerichts. Je klarer man 

also die Frage zuspitzt, desto leichter fallen die 

Antworten.

Die Herausgeber, zwei Historiker und zwei 

Juristen, bieten in ihrer umfangreichen Einleitung 
zwölf Thesen zur vormodernen Mündlichkeit und 

Schriftlichkeit und versuchen auf diese Weise, 

Kohärenz zu stiften. Der Sache nach handelt es 

sich teilweise um knappe Zuspitzungen des For-

schungsstandes, teilweise um Vermutungen, 

manchmal auch um Schwulst: »Die Schreiber 

selektierten daher im Rahmen des institutionellen 

Kontexts die relevanten Lautfolgen, Erzählschilde-

rungen und Handlungen der Akteure, generierten 
so deren gerichtspragmatischen Sinn und ver-

liehen ihm Dauerhaftigkeit« (21, übernommen 

von Maria Weber ebd. 147). Insgesamt 15 Einzel-

beiträge, hervorgegangen aus einer Tagung von 

2019, spannen den Bogen vom späten Mittelalter 

zur frühen Neuzeit mit einem gewissen Schwer-

punkt auf der höchsten Gerichtsbarkeit im Alten 

Reich.
Mit jeweils rund 50 Druckseiten beanspruchen 

die beiden ersten Aufsätze besonderes Augenmerk. 

Eberhard Isenmann schöpft aus seiner riesigen 

Quellenkenntnis und beschreibt das Konsilien-

wesen spätmittelalterlicher Ratsjuristen. Den heu-

tigen Rechtshistorikern schreibt er ins Stamm-

buch, sich bei Fragen nach der Rezeption und 

dem gemeinen Recht nicht vorschnell mit 

formal-methodischen Punkten zu begnügen, 
sondern endlich auch auf die Rechtsinhalte einzu-

gehen (56–57). Dazu zählt etwa eine zeitgenössi-

sche Lehre vom kaiserlichen Absolutismus (71, 73, 

85). Wenig quellenkritisch übernimmt Isenmann 

allerdings die Kritik gelehrter Juristen an der an-

geblich unzulänglichen älteren Laiengerichtsbar-

keit.

Ulrich Falk hingegen beschreibt die Eigentüm-

lichkeiten des rein schriftlichen Aktenversendungs-
verfahrens. Sein Beitrag weist die Überlegungen 

der Herausgeber zur angeblich besonderen Objek-

tivität des schriftlichen Verfahrens und zum Ver-

zicht auf Anwaltsrhetorik zurück, weil auch die 

geschriebenen Stellungnahmen der Advokaten 

und Prokuratoren den Zwecken ihrer Mandanten 

dienen sollten und keineswegs um Unparteilich-

keit bemüht waren (94, 129). Mit Belegen aus dem 

frühen 19. Jahrhundert beschreibt Falk beißend die 
fabrikmäßige Urteilsproduktion der Juristenfakul-

täten für ihre Kundschaft (105). Gelehrte wie 

Gustav Hugo und andere beklagten damals 

die Vernachlässigung der Zivilrechtswissenschaft 

durch die universitären Praktiker an den Spruch-

kollegien. Hier muss man freilich quellenkritisch 

bleiben und darf die zeitgenössischen Äußerungen 

aus dem Umfeld der historischen Rechtsschule 
nicht als rechtshistorische Befunde für die frühe 

Neuzeit ansehen. Unter einem gänzlich verschie-

denen Wissenschaftsideal sahen die Dienstpflich-

ten 1720 eben anders aus als 1820. Zutreffend 

macht Falk auf die unüberwindbaren Grenzen 

der Gründlichkeit aufmerksam, die sich jedem 

Referenten boten. Wenn der strenge Schriftbetrieb 

regalmeterweise Akten produzierte, wer sollte dies 

alles dann für eine einzelne Entscheidung durch-
arbeiten (125)? Falls auf der anderen Seite unter-

instanzliche Akten fehlten oder sogar verlorenge-

gangen waren, standen zeitgenössische Oberge-

richte vor nahezu unlösbaren Erkenntnisproble-

men, wie Stefan Stodolkowitz eindrücklich zeigt 

(282–283).

Tobias Schenk plädiert am Beispiel der reichs-

hofrätlichen Quellen für eine genetische Akten-
kunde. Damit lassen sich die Aktenüberlieferung 

und die überkommenen Protokollserien miteinan-

der verbinden. Auf diese Weise geraten die Ent-

stehungsbedingungen der Akten stärker ins Visier, 

und damit kann man wenigstens erahnen, an 

welchen möglicherweise wesentlichen Weichen-

stellungen die Prozessakten schweigen. Ob man 

hier von politisch motivierter Rechtsbeugung im 

großen Stil ausgehen sollte (333), erscheint hierbei 
als bloße Geschmacksfrage. Denn dass die Auswahl 

der Referenten, verzerrte Zusammenfassungen des 

Streitstandes, zweifelhafte Zurückweisungen von 

Schriftsätzen und anderes die gewünschten Ergeb-
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nisse herbeiführen konnten, ist insgesamt gut be-

legt. Mit einem sehr schönen Zitat von Feuerbach 

betont Schenk, Prozessakten zeigten nichts weiter 

als sich selbst und ließen die gerichtlichen Hand-

lungen als solche gerade im Dunkeln (319). Das 
stimmt sicherlich. Doch wirkt es riskant, wenn 

Schenk deswegen ausdrücklich überzeitlich argu-

mentiert und das Reichskammergericht wie den 

Bundesgerichtshof über einen Leisten schlägt. Der 

entscheidende Einfluss von Geschäftsverteilungs-

fragen und damit die Schlüsselrolle frühneuzeit-

licher Gerichtspräsidenten ist zweifellos wichtig. 

Unklar bleibt jedoch, ob es nicht eine große Zahl 

von Normalfällen jenseits politischer oder wirt-
schaftlicher Bedeutung gab, die genau deswegen 

dem jeweiligen Ränkespiel ein stückweit entzogen 

waren. Deswegen bleibt die Verortung in Zeit und 

Raum unerlässlich.

Interdisziplinäre Verständnishürden zeigen sich 

innerhalb des Bandes mehrfach, so etwa wenn 

Untertanen als Mitwirkende an behördlicher 

Schriftlichkeit erscheinen, weil ein großer Teil 
von Reichshofratsprozessen durch Supplikationen 

eingeleitet wurde (Thomas Schreiber, 367). Wenn 

an solchen Stellen jeder Hinweis auf Instanzen-

züge und Rechtsmittel fehlt, ist das schade. Auf der 

anderen Seite firmieren spätmittelalterliche Ober-

höfe verfehlt als zweite Instanz, in den Fußnoten 

begleitet durch das längst überholte Lehrbuch von 

Mitteis / Lieberich (Heike Hawicks, 157). Inwie-

weit die Sprüche der Oberhöfe als »Relikte oraler 
Rechtsweisung« anzusehen sind (165), erscheint 

überdies zweifelhaft, und die mittelalterliche 

Bevölkerung sollte man auch lieber nicht als Bür-

ger bezeichnen (175). Die zeitgenössische Rück-

bindung an angeblicheVorväter reicht dafür jeden-

falls nicht aus. Die schroffe Gegenüberstellung von 
schriftlichen Aushandlungsprozessen und den rea-

len Verhältnissen vor Ort (Carolin Katzer, 262) 

wirkt ohnehin überzeichnet. Historische Wirklich-

keit ist eben fast ausschließlich schriftlich vermit-

telt greifbar, so misslich dies im Einzelfall auch 

wirken mag. Überzeugend sind einige Tiefbohrun-

gen wie etwa von Daniel Kaune, der spätmittelal-

terliche Urteilsbücher aus Basel als Beleg für die 

alltägliche Schriftlichkeit vor Gericht deutet und 
sogar nachweist, wie einzelne Streitgegenstände 

einzelnen Buchserien zugeordnet waren (189). 

An solchen Stellen gelingt die Verknüpfung von 

Lokalstudien mit größeren Fragen sehr gut. Ein 

Beispiel aus der historischen Kartographie unter-

streicht zudem den Zusammenhang von Bild und 

Text bei Beweisfragen um streitige Grenzen 

(Dorothea Hutterer).
Ein Gesamturteil ist wie immer bei Sammel-

bänden schwierig, gerade angesichts zweier kaum 

einschlägiger Beiträge am Ende des Buches. In der 

Verdichtung von Bekanntem, Erschließung von 

Neuem und den Leitüberlegungen als Orientie-

rung bietet der Band aber insgesamt eine anre-

gende Mischung, die über die bisherigen Zugänge 

vielfach hinausgeht.
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Juristen gelten neben Medizinern in der histori-

schen Erforschung der Emergenz von Expertenkul-

turen in Mittelalter und Früher Neuzeit als proto-

typische Gruppe. Alle Eigenschaften von Experten, 

wie deren Anrufung, Inszenierung, Fachsprache 

oder Kritik lassen sich geradezu idealtypisch am 

vormodernen Juristenstand verfolgen. Grund ge-

nug, der Sache in einem Band mit Schwerpunkt 

auf der höchsten Reichsgerichtsbarkeit im 16. und 

17. Jahrhundert empirisch weiter nachzugehen. 
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Experten? Eine Untersuchung zu 
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